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1. Veranlassung/Planungsziel 
 
 

Mit Schreiben vom 14.06.2021 hat die EDEKA Nordbayern Bau- und Objektgesellschaft 

mbH bei der Stadt Wilsdruff einen Antrag auf Änderung des rechtsverbindlich vorliegenden 

Bebauungsplanes Nr. 27 „Flurstück 461/3 in Grumbach“ gestellt. 

Grund für diese Änderung ist die geplante Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes, 

um einen zusätzlichen Getränkemarkt und gleichzeitig eine Verbesserung der internen 

Abläufe und der Kundenversorgung mit regionalen Produkten und zusätzlichen Bioprodukten 

und damit eine Vergrößerung der Angebotsvielfalt zu erreichen. 

Darüber hinaus soll in diesem Zusammenhang die bestehende Parkplatzanlage 

entsprechend angepasst und erweitert werden.  

Für die Mitarbeiter sind zusätzliche Parkmöglichkeiten westlich des Marktes geplant. 
 

Zur Herstellung des Baurechts für die geplante Betriebserweiterung sind die planungs- 

rechtlichen Voraussetzungen zwingend durch die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes 

herzustellen.  

Im vorliegenden Fall bietet sich dafür das Aufstellungsverfahren nach den Vorschriften des  

§ 13a BauGB als Plan der Innenentwicklung an. 
 

Die Stadt Wilsdruff hat am 18.11.2021 den Beschluss für die Aufstellung des  

Bebauungsplanes Nr. 35 „Erweiterung EDEKA-Markt Grumbach“  gefasst.   
 

Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes werden somit für einen Teilbereich des 

rechtsverbindlich vorliegenden Bebauungsplanes die getroffenen planungsrechtlichen 

Festsetzungen geändert.  
 

Das Planungsziel ist die qualitative Verbesserung der bereits bestehenden Einkaufsmöglich- 

keiten entsprechend dem geänderten Einkaufsverhalten der überwiegenden Mehrzahl der 

Kunden (One-Stop-Shopping) mit entsprechender Erweiterung der Parkmöglichkeiten.  

Dazu wurden durch den Betreiber weitere Flurstücksteile im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes erworben, um den geplanten Ausbau des bestehenden Marktes 

umzusetzen. 
 

Die Darstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wilsdruff entspricht in den 

Grundzügen auch der mit dem vorliegenden Plan vorgenommenen Planänderung, so dass 

dem Entwicklungsgebot des § 8 BauGB vollumfänglich Rechnung getragen wird. 
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Als geeignetes Planungsinstrument hat sich dazu die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB herausgestellt, bei dem eine Änderung der 

planungsrechtlichen Festsetzungen nicht für den gesamten Geltungsbereich des rechts- 

verbindlich vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erforderlich ist.  

 
 

2. Verfahrensrechtliche Erläuterungen   
 

 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches um einen Plan der Innenentwicklung, bei dem die Bestimmungen des § 

13 a BauGB zur Anwendung kommen.   

Das bedeutet, dass der vorliegende Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach den 

Vorschriften des Vereinfachten Verfahrens (§ 13 BauGB) aufgestellt werden kann.  

Im konkret vorliegenden Fall gilt deshalb folgendes 
 

- Auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Absatz 1 BauGB wird 

verzichtet. Die Öffentlichkeit muss sich gemäß § 13 a, Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesentliche Auswirkungen der 

Planung informieren und innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen vor der 

förmlichen Beteiligung zur Planung äußern können. Diese Äußerungsmöglichkeit gibt 

es im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes in der Frist von 

einem Monat.  
 

- Die Erforderlichkeit eines Ausgleiches im Sinne der Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz entfällt  bei der Fallkonstellation des § 13 a Absatz 1 Nr. 1 

BauGB. 
 

- Gemäß § 13 Absatz 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 

BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB sowie einer zusammenfassenden 

Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB abgesehen. 
 

- Bezüglich der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz war wiederum 

ein entsprechender Abgleich mit den ursprünglich getroffenen grünordnerischen 

Festsetzungen erforderlich. Dabei ist die Pflanzbindung parallel zur B 173 mit 

geringfügigen Abweichungen erneut übernommen worden.   
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3. Lage des Plangebietes und Geltungsbereich  
 
Der  Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes  beinhaltet Teile des rechtsverbindlich 

vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 27 „Flurstück 461/3 in Grumbach“ mit Teilen der 

Flurstücke 460/6, 460/7, 460/8, 461/9, 461/11 und 461/12 der Gemarkung Grumbach von 

ca. 0,5 ha.  

 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Bundesstraße B 173 am Ortseingang von 

Grumbach und wird durch die bereits realisierte Zufahrtsstraße „Am Gewerbepark“ direkt 

erschlossen.  

 
Übersichtsplan zur Lage des Plangebietes  

 

 
 

 

 
 



 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 5 
                                                                                                                                   

             

 

 

  
 
 

 Geltungsbereich des rechtskräftig vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 27     
„Flurstück 461/3 in Grumbach“, Juni 2016 

  

 Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 35  
„Erweiterung EDEKA-Markt Grumbach“  
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Standortfotos 

 
 
         bestehender Markt von Osten 
 

 
 
         Anbindung an die B 173 
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         geplanter Erweiterungsbereich für den bestehenden Markt 
 
 
 

 
4. Städtebauliches Konzept / Festsetzungen 
 
 
 
Das grundsätzliche städtebauliche Konzept bleibt wie im rechtsverbindlich vorliegenden 

Bebauungsplan Nr. 27 aus dem Jahr 2016 in unveränderter Form erhalten.  

Die mit den planungsrechtlichen Festsetzungen festgeschriebene städtebauliche Ordnung 

orientiert sich damit an den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 und an den 

Erfordernissen für die geplante Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes.  

Dementsprechend ist der Umfang der Festsetzungen etwas geringer, da für den gesamten 

Geltungsbereich nur noch die Zulässigkeit für ein Sondergebiet Handel gemäß § 11 Absatz 3 

BauNVO begründet wird.  

Die zulässige maximale Verkaufsfläche wird mit 2.360 m² festgesetzt. Dies entspricht der 

zulässigen Größe, bei der keine schädlichen Auswirkungen im Sinne des § 11 Absatz 3 

BauNVO induziert werden.  
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Die EDEKA hat im Vorfeld der Planung ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. 

Die Auswirkungsanalyse der BBE Handelsberatung GmbH wird als  Anlage der Begründung 

beigefügt. Im Ergebnis dieser Auswirkungsanalyse konnte festgestellt werden, dass durch 

die geplante Erweiterung des EDEKA-Vollsortimenters keine schädlichen Auswirkungen auf 

zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung nach § 11 Absatz 3 

BauNVO induziert werden. Vielmehr wird ein bestehender Nahversorgungsstandort 

gesichert und qualifiziert. 

 

Die Festsetzungen zur Abgrenzung des Baufensters, zur Grundflächenzahl und zur 

maximalen Gebäudehöhe komplettieren die notwendige Festschreibung der wichtigsten 

Parameter für die herzustellende städtebauliche Ordnung.  

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Bauaufgabe wird auf gestalterische 

Festsetzungen verzichtet. 

 

Entwurfsplanung für die Markterweiterung 
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Die Festsetzungen zur Grünordnung wurden - soweit erforderlich - aus dem 

rechtsverbindlich vorliegenden Bebauungsplan Nr. 27 übernommen. Damit wird 

sichergestellt, dass die ursprünglich geplante Pflanzbindung parallel zur B 173 erhalten 

bleibt. 

 

Die Stadt Wilsdruff hat sich im Rahmen der vorliegenden Planung mit möglichen 

Festsetzungen im Zusammenhang mit der Forderung des Baugesetzbuches nach 

Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels auseinandergesetzt und 

dementsprechende Festsetzungsalternativen geprüft. Ein Beitrag zur Regulierung des 

Regenwasseranfalls wäre die Festsetzung von Dachbegrünung. Von dieser Möglichkeit kann 

aufgrund des Erfordernisses zur Unterbringung von technischen Anlagen auf den 

Dachflächen bei diesem Vorhaben nicht Gebrauch gemacht werden.  

Analog trifft dies auch für eine Festsetzung bzw. Verpflichtung für die Anordnung von Photo-

voltaikanlagen auf den Dachflächen zu. Im Übrigen wird mit dem vorliegenden 

Bebauungsplan lediglich die geplante geringfügige Erweiterung des Marktes vorgesehen 

und deshalb wäre nur eine vergleichsweise kleine Dachfläche von einer solchen Festsetzung 

betroffen.   

 

5.  Erschließung 
 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt, wie bereits in der Vergangenheit 

vorgesehen, durch eine Stichstraße mit Einmündung auf die vorhandene 

Erschließungsstraße „Am Gewerbepark“. Diese wiederum bindet direkt an die Bundesstraße 

B 173 an.  

Für die Umsetzung der planerischen Vorstellungen zur Erweiterung des EDEKA-Marktes 

und die Nutzung zusätzlicher Grundstücksflächen parallel zur B 173  ist im Vorfeld der 

Planung durch die Stadt Wilsdruff die Änderung der Ortsdurchfahrtsgrenze beim zuständigen 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meissen, beantragt worden.  

Mittlerweile wurde die entsprechende Änderung mit dem Entwurf vom 11.10.2021 durch das 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meissen bestätigt.  

Damit verschiebt sich die neue Ortsdurchfahrtsgrenze in Höhe des Schnittpunktes der 

Außenkante der kommunalen Straße „Am Gewerbepark“ mit der Fahrbahnachse 

Stationierungsrichtung links (Rechtsabbiegespur gegen Stationierungsrichtung außerhalb 

OD).  
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Ver- und Entsorgung 
 

Die technische Ver- und Entsorgung basiert auf dem vor Ort vorhandenen 

Erschließungssystem der bestehenden Gewerbeflächen und kann als gesichert 

angenommen werden.  

Für sämtliche Medien ist das mit den rechtskräftig vorliegenden Bebauungsplänen „Am 

Bahnhof“ und „Flurstück 461/3 in Grumbach“ konzipierte und vollständig realisierte 

Erschließungssystem zu übernehmen. 

Die Entwässerung erfolgt grundsätzlich im Trennsystem.  

Für die Ableitung des Schmutzwassers steht die vorhandene Kanalisation mit 

entsprechenden Einleitmöglichkeiten zur Verfügung. 

Für die Ableitung des anfallenden Regenwassers kann ebenfalls von einer gesicherten 

Erschließung ausgegangen werden.  
 

Für alle anderen Medien kann die Erschließung als gesichert betrachtet werden. 
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SATZUNG DER STADT WILSDRUFF 
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 35
"Erweiterung EDEKA-Markt Grumbach"
Aufgrund  des  § 10  des  Baugesetzbuches in der aktuell gültigen Fassung wird  
nach  Beschlussfassung  durch den  Stadtrat  vom                     die Satzung über 
den Bebauungsplan Nr. 35 "Erweiterung EDEKA-Markt Grumbach" bestehend aus 
der Planzeichnung und  den  textlichen Festsetzungen des  Bebauungsplanes
in der Fassung vom               ,  erlassen.

VERFAHRENSVERMERKE  

Die Darstellung der Liegenschaftsgrenzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
entspricht dem katastermäßigen Bestand und gilt für Übersichtszwecke.
Rechtsansprüche können aus der Darstellung nicht abgeleitet werden.

- Aufstellungsbeschluss  
          
- Öffentliche Auslegung   
        
- Abwägungsbeschluss

- Satzungsbeschluss 

Wilsdruff, den 

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und textlichen F  

                                                       

Kartengrundlage:  Stadt Wilsdruff, Stadtverwaltung, Nossener Straße 20, 01723 Wilsdruff

Planzeichnung und textliche Festsetzungen

18.11.2021

FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

Zeichenerklärung

maximal zulässige Grundflächenzahl entsprechend Ausweisung in der
NutzungsschabloneGRZ      

maximale zulässige Traufhöhe entsprechend Ausweisung in der Nutzungsschablone
bezogen auf die jeweils vorhandene natürliche Geländeoberfläche 

TH    

Baugrenze

Die Überschreitung der maximalen Traufhöhe kann als Ausnahme für 
betriebstechnisch erforderliche Bauteile zugelassen werden.

SO    
H    

Sondergebiet Handel gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO

zulässig sind:
großflächige Einzelhandelsbetriebe wie folgt: Lebensmittel-Verbrauchermarkt mit 
einer maximal zulässigen Verkaufsfläche von 2.360 m²

Nutzungsschablone

Nutzungsart max. Grundflächenzahl

max. TraufhöheDachform

BESTANDSANGABEN/HINWEISE

Flurstücksnummer

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Straßenbegrenzung

461/9

Gebäudebestand

Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Sonstige Festsetzungen

Festsetzungen zur Grünordnung

Flächen für die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern oder sonstigen 
Bepflanzungen  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Pflanzbindung 1 (PF 1)

Qualität und Größenbindung:         Baum - Hochstamm, STU 12-16 cm
                                                           Sträucher  Ballenware, 5 Tr., 60-100 cm

Auf der Fläche PF1 für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind auf 
mindestens 60 % Flächenanteil Sträucher in zusammenhängenden Teilflächen 
zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 
Je 200 m2 Fläche ist ein Laubbaum pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 
Es gilt Pflanzenliste 1.

Pflanzenlisten
Pflanzenliste 1

Bäume:
Acer campestre Feld-Ahorn
 Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

Sträucher
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna / laevigata Weißdorn
Euonymus europaeus L. Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Gemeine Heckenrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Stellplätze 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 

St

PF 1

St

St

   TH 9,00 m
GRZ 0,8SO/H

 SD/FD/WD



 

Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am 21. Juni 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 34-06/2022 
Anlagen 1 
Amt Bauabteilung 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Technischer Ausschuss Öffentliche Beschlussfassung  21.06.2022 

 
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für die Winkelstützwand 
Robschütz, Rittergutshof 2-4 
Beratungsgegenstand:   
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 7 Firmen zur Abgabe eines Angebotes 
aufgefordert. Zur Angebotseröffnung am 13.04.2022 lagen 4 Angebote vor. Die Prüfung durch die 
Gemeindeverwaltung ergab, dass das wirtschaftlichste Angebot von der Fa. Nitsche 
Bauunternehmung GmbH, Ossietzkystraße 37a, 01662 Meißen in Höhe von 132.704,04 € brutto 
abgegeben wurde. Die Kosten liegen im kalkulierten Gesamtbudget. 
 
Beschlussvorschlag:   
Der Technische Ausschuss beschließt, den Auftrag zum Bau der Winkelstützwand Robschütz, 
Rittergutshof 2-4 der Fa. Nitsche Bauunternehmung GmbH, Ossietzkystraße 37a, 01662 Meißen 
zum Bruttopreis von 132.704,04 € zu erteilen. 
 
Beschluss Nr.: 34-06/2022 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des TA: 12 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphau sen 
LANDKREIS MEISSEN (SACHSEN)· 01665 Klipphausen 

r 7 
Gemeinde Klipphausen, Abteilung Bauamt 
01665 Klipphausen Ta!straße 3 

Gemeinde Klipphausen 
Talstraße 3 
01665 Klipphausen 

Datum: 19.04.22 
Akten=eichen: 

  Bearbeiter :   
Tel./Durchwahl:  

Fax: 
E-Mai l: r 

L 

Winkelstützwand Robschütz, Rittergutshof 2/4 
-Vergabevorschlag-

1. Vergabeart
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

2. Teilnehmer am Wettbewerb
Es wurden 7 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Submissionstermin lagen 4 
Angebote vor.

3. Eröffnungstermin
Die Submission fand am 13.04.2022 10:00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Klipphausen, Tal- 
straße 3, 01665 Klipphausen statt.

4. Abgegebene Angebote
1. Bieter
2. Bieter
3. Bieter Nitsche Bauunternehmung GmbH
4. Bieter

5. Nebenangebote und Nachlässe
Nebenangebote waren zugelassen. Nachlässe wurden gewährt.

6. Wertungsstufe 1; formale Angebotswertung
a) Zwingende Ausschlussgründe :

Alle Angebote der Bieter lagen rechtzeitig vor. Alle Angebote waren von den Bietern un- 
terzeichnet. Alle Eintragungen in den Verdingungsunterlagen waren bei allen Bietern 
zweifelsfrei, Änderungen wurden nicht vorgenommen. Wettbewerbswidriges Verhalten ist 
nicht bekannt.

b) Fakultative Ausschlussgründe:
Es liegen keine fakultativen Ausschlussgründe vor.

7. Wertungsstufe 2; Eignungsprüfung
Alle Unternehmen sind dem AG bekannt und ob ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu- 
verlässigkeit geeignet.

Besucheranschrift: 
Tatstraße 3, 01665 Klipphausen 

Internet: www.klipphausen.de 

Telefon: (035204) 217-0 
Telefax: (035204) 217-29 
E-Mail: 
gemeindeverwaltung@klipphausen.de 

Bankkonten: 
Dt. Kreditbank AG IBAN: DE26 1203 0000 0011 2404 13 

BIC: BYLADEMI00I 
Sparkassen Meißen IBAN: DE48 8505 5000 3010 0275 58 

BIC: SOLADESIMEI 

mailto:rene.streit@klipphausen.de


- 

8. Wertungsstufe 3; Prüfung der angemessenen Preise
Die geprüften Angebotspreise der Bieter befinden sich in einer Spanne von 132.704,04 € -
295.692,15 €. Das Angebot des günstigsten Bieters liegt 21,75 % über der
Kostenberechnung. Die Angebote des teureren Bieters liegt 171,28 % über der
Kostenberechnung.
Aufgrund der abgegebenen Angebote kann davon ausgegangen werden, dass es sich um
aktuell marktübliche Preise handelt, da die Preisabweichungsspanne zwischen den Bietern
im allgemeinen relativ gering ist. Die aktuellen Marktpreise und die allgemeine Auftragslage
im Baugewerbe, sowie aktuell stark steigenden Baupreisentwicklungen, erklären hierbei die
Überschreitung der Kostenberechnung.

9. Wertungsstufe 4
Bieter Nr. Angebotssumme brut- 

to ungeprüft 
Angebotssumme brutto 

geprüft 
Bieter 3 Nitsche Bauunternehmung GmbH 1 132.704,04 € 132.704,04 € 
Bieter 2 2 141.254,19 € 137.016,56 € 

  Bieter 4 3 171.961,82 € 171.002,39 € 
  Bieter 1 4 295.692,15 € 295.692,15 € 

10. Vergabevorschlag
Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.

Annehmbarstes Angebot: Nitsche Bauunternehmung GmbH

Geprüfte Angebotssumme brutto: 132.704,04 €

Es wird empfohlen den Auftrag an Bieter 3, Nitsche Bauunternehmung GmbH zu vergeben.

Gemeinde Klipphausen 
Bereich Bauamt 

Talstraße 3 · 01665 Klipphausen 
Tel.: 035204  2170 · Fax: 21729 

 Gemeinde Klipphausen 



 

Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am 21. Juni 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 35-06/2022 
Anlagen 1 
Amt Bauabteilung 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Technischer Ausschuss Öffentliche Beschlussfassung  21.06.2022 

 
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für die Kläranlage Miltitz – 
Nachrüstung Phosphoreliminierung 
Beratungsgegenstand:   
Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung hat eine Firma die Ausschreibungsunterlagen 
angefordert. Zur Angebotseröffnung am 24.05.2022 lag ein Angebot vor. Die Prüfung durch das 
Büro DWG Planung und Beratung GmbH ergab, dass das abgegebene Angebot der Fa. Uwe Riße 
Hoch- und Tiefbau GmbH, Dorfstraße 5a, 01665 Klipphausen in Höhe von 143.600,39 € brutto 
wirtschaftlich ist. Die Kosten überschreiten das kalkulierte Gesamtbudget. Für das erhöhte 
Ausschreibungsergebnis wurde bei der SAB ein Änderungsantrag zur Erhöhung der Zuwendung 
eingereicht. 
 
Beschlussvorschlag:   
Der Technische Ausschuss beschließt, den Auftrag zur Nachrüstung der Phosphoreliminierung der 
Kläranlage Miltitz der Fa. Uwe Riße Hoch- und Tiefbau GmbH, Dorfstraße 5a, 01665 Klipphausen 
zum Bruttopreis von 143.600,39 € zu erteilen. Der Technische Ausschuss bevollmächtigt den 
Bürgermeister den Auftrag auszulösen, sobald der Zuwendungsbescheid vorliegt.  
 
Beschluss Nr.: 35-06/2022 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des TA: 12 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
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